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1.
Vorbemerkung
Das für den 01.01.2012 angestrebte Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) stand zum Zeitpunkt des Fachtags zunächst noch in Frage. Es war absehbar, dass der Bundesrat aufgrund einiger nicht erfüllter Forderungen dem Gesetzesentwurf in der bis dahin vorliegenden Fassung nicht zustimmen würde. In der Sitzung des Bundesrats am 25. November 2011 erfolgte nicht nur die Ablehnung des Gesetzes, der Bundesrat konnte sich auch nicht mehrheitlich auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses verständigen. Im Anschluss wurde der Vermittlungsausschuss von der Bundesregierung angerufen.
Nach intensiven Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf Änderungen verständigt, die der Vermittlungsausschuss übernommen hat und denen Bundestag und Bundesrat am 15. und 16. Dezember 2011 zugestimmt haben. Das Gesetz ist in entsprechend modifizierter Form zum 01. Januar 2012 in Kraft getreten. 

Zu begrüßen ist insbesondere, dass nun die dauerhafte Finanzierung der Familienhebammen und von Netzwerken Frühe Hilfen durch den Bund gewährleistet ist, wenngleich der dazu eingerichtete Fond nicht wie gewünscht die Gesundheitshilfe in die Mitverantwortung nimmt. Ebenfalls ist die Änderung des 
§ 79a SGB VIII zu befürworten, da nun die Pflicht zu Vereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe entfällt.
Vieles von den nun konkretisierten Regelungen gehört bereits zum Handlungs- und Ablaufrepertoire in den Jugendämtern. Dort, wo neue Herausforderungen auf die Jugendämter zukommen, z. B. durch neue Beratungsansprüche oder verbindlicher gestaltete Kooperationsanforderungen u. a. m., wird sich die Jugendhilfe in Hessen sowohl in ihren jeweiligen Häusern als auch landesweit auf den Weg machen um für eine erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes einzutreten.
